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1 Grundsätzliche Feststellungen 
Entsprechend § 88 Abs. 5 SächsGemO kann für die Erstellung der Jahresabschlüsse bis 2020 auf die Er-
stellung des Anhanges und des Rechenschaftsberichtes verzichtet werden. Außerdem hat der SR mit 
Beschluss 521/2022 vom 24.05.2022 zur Beschleunigung der Aufstellung der noch ausstehenden Jah-
resabschlüsse die Inanspruchnahme der gesetzlichen Erleichterungsmöglichkeiten nach § 63 Abs. 9 
SächsKomHVO beschlossen. Im Interesse einer zügigen Abarbeitung der ausstehenden Jahresab-
schlüsse befürwortet das RPA die Anwendung der Vereinfachungsregelung. Die Vorlage des reinen 
Zahlenwerkes vermindert allerdings die Verständlichkeit und die Aussagekraft des Jahresabschlusses. 

 

 Lage der Kommune 
Eine Stellungnahme des RPA entsprechend der rechtlichen Anforderungen zur Lagebeurteilung, Ein-
schätzung des Verlaufes des HH-Jahres, zu künftigen Entwicklungen und entwicklungsbezogenen Chan-
cen und Risiken durch die Verwaltung war aufgrund der vorgenannten Inanspruchnahme der Vereinfa-
chungsregelungen nicht möglich.  

Dennoch ist anhand des vorliegenden Jahresabschlusses eine finanziell angespannte Lage der Kom-
mune erkennbar: 

1. Die Stadt Zittau schließt das Haushaltsjahr 2016 wiederholt mit einem negativen Gesamter-
gebnis ab -2,6 Mio. € (VJ: --1,7 Mio. €). 

2. Die Auszahlungen für Kredittilgungen (1,8 Mio.€) und für die Eigenanteile der Investitionstä-
tigkeit  (2,7 Mio. €) in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € können in 2016 nicht aus dem Saldo 
der Verwaltungstätigkeit (3,8 Mio. €) gedeckt werden, folglich werden bestehende Liquidi-
tätsreserven um 0,7 Mio. € weiter abgebaut. 

3. Die Stadt Zittau liegt mit 935,80 € (VJ: 925,16 €) über dem in der VwV KomHWi festgelegten 
Verschuldungsrichtwert von 850,00 € pro Einwohner. 

4. Mit 93,6 Prozent (VJ: 96,2) sinkt der Aufwanddeckungsgrad im Vergleich zum Vorjahr weiter 
ab. Das bedeutet, nicht alle ordentlichen Aufwendungen können durch ordentliche Erträge 
gedeckt werden und das finanzielle Gleichgewicht der Stadt Zittau verschlechtert sich. 

5. Die Abschreibungsquote bewegt sich mit 10,6 Prozent weiterhin auf einem niedrigen Niveau. 
Dies deutet auf eine Überalterung des Vermögens hin. 
  



Rechnungsprüfungsamt Stadt   S e i t e  6 | 48 

 

 Zusammenfassung der Feststellungen 2016 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 führte u.a. zu folgenden Prüfungsfeststellungen: 

1. Die Beschlussfassung, Bekanntmachung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2015 ent-
spricht den gesetzlichen Vorschriften der SächsGemO. Damit ist das haushaltrechtliche Verfah-
ren zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 formell ordnungsgemäß abgeschlossen. 

 
2. Der Haushaltssatzung 2016 wurde nicht in der gesetzlichen Frist erstellt. 

 
3. Bereits mit Erstellung des Haushaltes 2016 zeichnete sich eine finanziell angespannte Situation 

der Stadt Zittau ab. Geplante Maßnahmen zur Konsolidierung wurden dokumentiert, aber nur 
vereinzelt umgesetzt und nicht konsequent durchgeführt. Damit wurde es versäumt, frühzeitig 
und gemeinsam auf die sich abzeichnende Situation zu reagieren.  

 
4. Mit der verspäteten Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 und dem damit verbundenen Ver-

gleich der Plan-Ist Zahlen entfällt der eigentliche Zweck der Steuerungsfunktion für folgende 
Haushaltsplanungen.  

 
5. Der Erstellung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2021 müssen in allen Fachbereichen der Stadtver-

waltung Zittau mehr Priorität eingeräumt werden. Zur Abbildung einer realistischen Haushalts-
lage und als Grundlage ordnungsgemäßer Planung sind aktuelle Jahresabschlüsse dringend er-
forderlich.  

 
6. Aus der Wertentwicklung der Beteiligungen (Finanzanlagevermögen) resultieren in 2016 sons-

tige außerordentliche Erträge i. H. von +0,6 Mio. €. In das außerordentliche Ergebnis sind die Er-
träge und Aufwendungen allerdings nur zu buchen, wenn die Wertänderungen voraussichtlich 
dauerhaft sind. 

 
7. Der Endbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung 2016 (5.024.459,43 €) stimmt nicht 

mit der Bilanzposition Liquide Mittel (5.023.055,19 €) in der Vermögensrechnung überein. Es be-
steht eine Differenz von 1.404,24 €. 

 
8. In der Finanzrechnung fehlt die nachrichtliche Angabe der verfügbaren Mittel gem.  

§ 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO (§ 49 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO), deren Auszahlung nicht gesetz-
lich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden ist. 

 
9. Der Sonderposten für Gebührenausgleich ist zu überprüfen und im nächsten Jahresabschluss 

entsprechend den Kalkulationsunterlagen zu bilanzieren. 
 

10. Die ertragswirksame Auflösung des Vorsorgevermögens in 2015 erfolgte nicht und wurde in 
2016 nicht nachgeholt. Für das Jahr 2016 war die weitere Auflösung gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben. 
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11. Die ausgewiesenen Darlehensbestände für Investitionen wurden mit den Saldenbestätigungen 
der Banken zum 31.12.2016 abgestimmt. Die Darlehensbestände lt. Saldenbestätigungen sind 
um 27.858,01 € höher als in der Bilanz ausgewiesen. 
 

12. Auf dem A-Ist Konto befinden sich Geschäftsvorgänge die durch Automatikbuchungen noch 
nicht korrekt zugeordnet werden konnten. Der Bestand beträgt zum Jahresende 135.913,63 €. 
Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen ist dieses Konto zwingend auszugleichen, alle Sach-
verhalte müssen den entsprechenden Konten zugeordnet werden. 

 
13. Der Bestand an Spenden in der Verwahrung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca.  

188 T€ erhöht. Gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 der Abgabenordnung (AO) müssen Spenden innerhalb 
von zwei Wirtschaftsjahren ab Zufluss zweckentsprechend verwendet werden. 

 

 

Die Abarbeitung der Feststellungen aus der Eröffnungsbilanz und den bisherigen doppischen Jahres-
abschlüssen sind in den Anlagen 1 und 2 dargestellt. 
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TEIL A Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 

1 Prüfungsgegenstand und -grundlagen 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 104 SächsGemO obliegt dem Rechnungsprüfungsamt 
die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Buchfüh-
rung, die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sowie der Rechenschaftsbericht und der Anhang 
einzubeziehen. Die Prüfung soll feststellen, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. 

Die Stadt Zittau hat auf der Grundlage des § 88 SächsGemO für jedes Haushaltsjahr einen Jahresab-
schluss aufzustellen. Entsprechend § 88c Abs. 1 SächsGemO ist der Jahresabschluss innerhalb von 
sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres zu erstellen und vom Oberbürgermeister unter Angabe 
des Datums zu unterschreiben. 

Prüfungsgrundlagen waren die während des Haushaltsjahres 2016 aktuellen Rechtsnormen, ein-
schließlich weiterführender Bestimmungen, Hinweise, Richtlinien und Erlasse. Des Weiteren wurden 
zur Prüfung Bücher, Inventare, Belege, Akten und sonstige begründende Unterlagen der Verwaltung 
sowie Buchungen im HKR-Programm „H&H proDoppik“ herangezogen. 

 

2 Art und Umfang der Prüfung 
Ausgehend von den Erfahrungen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2013-
2015 war eine Vollprüfung des Jahresabschlusses 2016 nicht möglich. Die Schwerpunkte der Prüfung 
bestimmen sich durch die Wesentlichkeit bzw. Bedeutung des Prüfungsgebietes für ein zutreffendes 
Gesamturteil. Unterschiedliche Prüfmethoden (Einzelfall-, Voll-, Stichprobenprüfung sowie die Prüfung 
auf Basis von Checklisten) fanden Anwendung und wurden zum Teil miteinander kombiniert. 

Darüber hinaus flossen die Bestimmungen der §§ 11 ff. SächsKomPrüfVO hinsichtlich förmlicher, rech-
nerischer und sachlicher Prüfung in die Prüfungshandlungen ein. Bei der Auswahl von Stichproben 
wurden hauptsächlich die quantitative Wesentlichkeit und die finanziellen Auswirkungen betrachtet. 
Es kam der risikoorientierte Prüfungsansatz zur Anwendung. 

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 19.05.2022 an das RPA übergeben. Die Prüfung fand in der Zeit 
vom 01.06.2022 bis 18.10.2022 mit Unterbrechungen durch Frau Markert und Frau Grimm statt. Alle 
Prüfungsfeststellungen wurden in einem Arbeitspapier zum Prüfbericht am 18.10.2022 an die Kämme-
rin übergeben. Das Abschlussgespräch mit der Kämmerin fand am 19.10.2022 statt. Es wurde festge-
legt, dass die Feststellungen zum Rechnungswesen im nächsten offenen Jahresabschluss korrigiert 
werden. 
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3 Feststellung des Jahresabschlusses 2015 
Der dritte doppische Jahresabschluss wurde in der Stadtratssitzung am 27.01.2022 per Beschluss  
SR 422/2021 festgestellt. Über die örtliche Prüfung wurde ein Prüfbericht mit Datum 24.11.2021 gefer-
tigt. Die Vorberatung im Verwaltungs- und Finanzausschuss fand am 13.01.2022 statt. Die Veröffentli-
chung des SR-Beschlusses Nr. 422/2021 erfolgte im Stadtanzeiger Nr. 345 vom 15.02.2022. Die öffent-
liche Bekanntmachung über die Feststellung und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2015 
erfolgte ebenso im Stadtanzeiger Nr. 345 vom 15.02.2022. 

Feststellung 

Die Beschlussfassung, Bekanntmachung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften der SächsGemO. Damit ist das haushaltrechtliche Verfahren zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2015 formell ordnungsgemäß abgeschlossen. 

 

4 Haushaltssatzung 2016 
Der SR der Großen Kreisstadt Zittau hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.04.2016 die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan für das Jahr 2016 auf Basis des neuen kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesen beraten und beschlossen (SR-Beschluss Nr. 010/2016). 

Die beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 wurde dem Landratsamt Görlitz zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Mit Bescheid vom 25.04.2015 stellte das Rechts- und Kommunalamt des Land-
ratsamtes Görlitz als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde fest, dass die Haushaltssatzung keine geneh-
migungspflichtigen Bestandteile enthält. Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Stadtanzeiger vom 
10.05.2016 und der öffentlichen Auslegung vom 11.05.2016 bis 17.05.2016 galt der Haushaltsplan erst 
ab 18.05.2016 als rechtswirksam erlassen.  

Feststellung 

Die Haushaltssatzung 2016 wurde nicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist erstellt. Entspre-
chend § 76 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO ist die beschlossene Haushaltssatzung der Rechtsaufsichtsbe-
hörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen.  

Die Haushaltssatzung 2016 entsprach hinsichtlich der Form, des Inhaltes und der Vollständigkeit den 
gesetzlichen Bestimmungen des § 74 und 77 SächsGemO. 

 

 



Rechnungsprüfungsamt Stadt   S e i t e  10 | 48 

5 Haushaltskonsolidierung 
Parallel zum Haushaltsbeschluss legte die SV Zittau dem Stadtrat am 31.03.2016 eine Informationsvor-
lage mit Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung vor. Dies wurde mit der finanziell und hauswirt-
schaftlich angespannten Situation der Großen Kreisstadt Zittau begründet. Die im Einzelnen vorge-
schlagenen Maßnahmen sollten jedoch noch durch die Verwaltung geprüft und mit dem Stadtrat bera-
ten werden, um fortfolgend durch SR-Beschluss zur Durchführung zu gelangen. Der Umsetzung der 
vorgeschlagenen kurzfristig, mittel- und langfristigen Maßnahmen wurde nicht die notwendige Bedeu-
tung beigemessen, die konsequente Aufgabenkritik fehlte.  

Aufgrund der weiter anhaltenden angespannten Finanzlage wurde der Stadt Zittau mit Erlass zum 
Nachtragshaushalt 2018 von der Rechtsaufsicht die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltskonsolidie-
rungskonzeptes auferlegt. 

Zum 19.07.2016 verfügte die damalige Kämmerin, dass aufgrund ausbleibender Steuereinnahmen und 
damit einhergehender angespannter Haushaltslage die Haushaltsansätze bis zum Jahresende nur bis 
zu 90 Prozent freigegeben werden. 

Feststellung 

Bereits mit Erstellung des Haushaltes 2016 zeichnete sich eine finanziell angespannte Situation der 
Stadt Zittau ab. Geplante Maßnahmen zur Konsolidierung wurden dokumentiert, aber nur vereinzelt 
umgesetzt und nicht konsequent durchgeführt. Damit wurde es versäumt, frühzeitig und gemeinsam 
auf die sich abzeichnende Situation zu reagieren.  

6 Jahresabschluss 2016  
Die Stadt Zittau hat gemäß § 88 Abs. 1 SächsGemO und § 47 Abs. 1 SächsKomHVO zum Schluss eines 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufgestellt, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des 
Haushaltsjahres nachgewiesen ist. Er muss unter Beachtung der GoB ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermitteln.  

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 88 SächsGemO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, 
den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang mit Anlagen.  

Die Zusammenhänge der einzelnen Bestandteile veranschaulicht nachfolgende Grafik:  

 

Abb. 1: Drei-Komponentenrechnung (in Anlehnung an https://www.haushaltssteuerung.de) 
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Der Jahresabschluss 2016 wurde dem RPA der Stadt Zittau am 19.05.2022 übergeben. Demnach wurde 
die gesetzliche Aufstellungsfrist nach § 88c Abs. 1 SächsGemO nicht eingehalten.  

Nach § 88 Abs. 5 SächsGemO besteht wegen der Zielsetzung Jahresabschlüsse zügig nachzuholen die 
Option, die Jahresabschlüsse ohne Anhang und Rechenschaftsbericht zu erstellen. Von dieser Vereinfa-
chungsregelung wurde im JA 2016 Gebrauch gemacht. 

 

Feststellung 

Der Jahresabschluss gibt Auskunft über das tatsächliche Ergebnis des Kalenderjahres und das Ver-
mögen der Stadt. Außerdem erfolgt der Vergleich aus Haushaltsplanzahlen und Ist-Zahlen. Dies soll 
die Basis für die Steuerung der folgenden Jahre sein. Mit einem Jahresabschluss, dessen Realität 
schon über fünf Jahre zurück liegt und dem damit verbundenen Vergleich der Plan-Ist Zahlen kann 
der eigentliche Zweck der Steuerungsfunktion nicht erfüllt werden. 

Der Erstellung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2021 müssen in allen Fachbereichen der Stadtverwal-
tung Zittau mehr Priorität eingeräumt werden. Zur Abbildung einer realistischen Haushaltslage und 
als Grundlage ordnungsgemäßer Planung sind aktuelle Jahresabschlüsse dringend erforderlich.  

 

Vollständigkeitserklärung 

In § 10 Abs. 5 SächsKomPrüfVO ist geregelt, dass nach Ende der Berichterstattung der OB schriftlich 
gegenüber dem RPA zu erklären hat, dass alle im Rahmen der Prüfung erteilten Auskünfte und Nach-
weise vollständig und richtig sind. 

Der OB hat die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 am 19.05.2022 schriftlich 
bestätigt. 

 

 

Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Programme 

Für die automatisierte Ausführung der Kassengeschäfte und anderer Geschäfte im Bereich des Finanz-
wesens dürfen gemäß § 87 Abs. 2 SächsGemO nur Programme verwendet werden, die von der Sächsi-
schen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) zugelassen sind. 

Die Stadtverwaltung Zittau verwendet für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen nach den Re-
geln der Doppik das Programm „H&H proDoppik 5“ der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsge-
sellschaft mbH Berlin. Mit Zertifikat vom 10.10.2019 liegt die Zulassung der SAKD für den Zeitraum 
vom 14.10.2019 bis 13.10.2023 vor. 
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7 Ergebnisrechnung 

 Planfortschreibung und Planerfüllung 
Die Ergebnisrechnung enthält eine Gesamtdarstellung aller Erträge und Aufwendungen. Die Ergeb-
nisse des Haushaltsjahres 2016 werden darin den Planansätzen gegenübergestellt. Die tatsächliche 
zahlungsmäßige Abwicklung wird dabei nicht berücksichtigt. Das zahlungsmäßige Ergebnis wird in der 
Finanzrechnung dargestellt.  

Das laufende Ergebnis ist dem fortgeschriebenen Planansatz gegenüberzustellen. Der fortgeschriebene 
Planansatz ergibt sich aus dem ggf. durch eine Nachtragssatzung veränderten Planansätzen des Haus-
haltsjahres und der Hinzurechnung der übertragenen Haushaltsermächtigungen des Vorjahres sowie 
den bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. 

Erträge/Aufwendungen 
Ergebnis 

fortgeschr. 
Planansatz Ist-Ergebnis 

Vergleich 
Ist/Ansatz Erfüllung 

 2015 2016 2016 2016 2016 
€ % 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 16.797.298 17.324.150 17.407.755 83.605 100,5 

2 
+ Zuweisungen und Umlagen nach 
Arten sowie aufgelöste Sonderposten  19.335.893 21.858.913 21.042.804 -816.109 96,3 

3 + sonstige Transfererträge  0 0 0 0 0,0 

4 
+ öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte  3.931.750 3.988.875 3.703.148 -285.727 92,8 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  1.558.748 1.520.246 1.617.022 96.776 106,4 

6 
+ Kostenerstattungen und Kostenum-
lagen  770.546 794.900 808.599 13.699 101,7 

7 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge  563.225 427.355 493.397 66.042 115,5 

8 
+/– aktivierte Eigenleistungen und 
Bestandsveränderungen  21.801 0 -1.545 -1.545   

9 + sonstige ordentliche Erträge  2.032.983 1.885.645 1.976.053 90.408 104,8 
10 = ordentliche Erträge 45.012.246 47.800.084 47.047.234 -752.849 98,4 
11 Personalaufwendungen  8.833.772 9.942.530 11.627.076 1.684.546 116,9 
12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0 0 0,0 

13 
+ Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen  8.844.390 9.596.276 8.258.973 -1.337.303 0,0 

14 + planmäßige Abschreibungen  5.590.249 5.823.285 5.324.619 -498.666 91,4 
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen  497.054 402.275 507.507 105.232 126,2 

16 

+ Transferaufwendungen u. Abschrei-
bungen auf Sonderposten für geleis-
tete Investitionsförderungsmaßn.  21.003.464 22.960.706 22.310.962 -649.745 97,2 

17 
+ sonstige ordentliche Aufwendun-
gen  2.039.894 1.786.162 2.219.781 433.620 124,3 

18 = ordentliche Aufwendungen 46.808.825 50.511.234 50.248.918 -262.316 99,5 
19 ordentliches Ergebnis -1.796.578 -2.711.150 -3.201.683 -490.533 118,1 
20 außerordentliche Erträge  457.325 850.000 2.639.821 1.789.821 310,6 
21 außerordentliche Aufwendungen  370.028 0 2.027.091 2.027.091 137,0 

22 Sonderergebnis 87.315 850.000 612.730 -237.270 72,1 
23 Gesamtergebnis -1.709.263,04 -1.861.150 -2.588.953 -727.803 139,1 
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Die Ergebnisrechnung weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von – 3,2 Mio. € (VJ:  
- 1,8 Mio. €), im Sonderergebnis von + 0,6 Mio. € (VJ: +0,1 Mio. €) aus. Daraus ergibt sich ein Gesamt-
ergebnis von – 2,6 Mio. € (VJ: -1,7 Mio. €). Damit fällt das Gesamtergebnis 2016 noch -0,7 Mio. € 
schlechter als die negative Planzahl aus.   

Die ordentlichen Erträge aus der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit liegen bei 47,0 Mio. € und damit 
ca. +2,0 Mio. € höher als im Vorjahr. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan fielen sie jedoch um -0,8 
Mio. € geringer aus.  

 
Die ordentlichen Aufwendungen stiegen 2016 gegenüber dem Vorjahr um +3,4 Mio. € auf insgesamt 
50,2 Mio. €. Dennoch lagen sie -0,3 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Plan. Die Abweichung bei den 
ordentlichen Aufwendungen resultierten maßgeblich aus dem höheren Aufwand für Personal (+1,7 
Mio. €), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1,3 Mio. €) sowie insgesamt niedri-
geren Transferaufwendungen (- 0,6 Mio. €). Der erhöhte Personalaufwand ergab sich maßgeblich aus 
der Bildung von Rückstellungen für die ab 01.07.2015 geltende Übergangsversorgung für Beschäftigte 
im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst. 

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um -1,5 Mio. € verschlechtert. 
Den um +2,0 Mio. € höheren Erträgen stehen -3,4 Mio. € höhere Aufwendungen gegenüber. 

Gemäß § 2 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik sind Erträge und Aufwendungen dann als „außerordentlich“ 
und somit als Sonderergebnis zu berücksichtigen, wenn es sich um Erträge oder Aufwendungen han-
delt, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen oder die durch Ver-
mögensveräußerungen erzielt werden. 

Im Jahresabschluss 2016 setzt sich das Sonderergebnis überwiegend aus Erträgen und Aufwendungen 
aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen sowie aus den Wertaufholungen 
bzw. -minderungen von Finanzanlagevermögen zusammen. 

Mit der Fertigstellung der Immobilien Baderstr. 2-8 erfolgte die Aktivierung und die Zuführung zum 
Umlaufvermögen, gleichzeitig wurden Sonderposten in Form von Fördermitteln ergebniswirksam auf-
gelöst. Die Veräußerung der Grundstücke Baderstr. 2-8 ist im Haushaltsplan 2016 mit Erträgen in Höhe 
von 500 T€ geplant. Im Jahr 2016 fand allerdings nur die Veräußerung der Baderstr. 8 (i.H.v. 335 T€) 
statt. Die fertiggestellten Gebäude Baderstr. 2-6 wurden per Dienstleistungsvertrag durch die Zittauer 
Wohnbaugesellschaft mbH vermietet. (vgl. auch Pkt. 14.5) 

Feststellung: 
Aus der Wertentwicklung der Beteiligungen (Finanzanlagevermögen) resultieren in 2016 sonstige 
außerordentliche Erträge i. H. von +0,6 Mio. €. In das außerordentliche Ergebnis sind die Erträge und 
Aufwendungen allerdings nur zu buchen, wenn die Wertänderungen voraussichtlich dauerhaft sind. 
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 Ertragslage 
 

Ein Teil des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses wurden mit dem positiven Sonderergebnis  
(0,6 T€) verrechnet. Der überschreitende Teil des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses wurde 
mit dem Basiskapital (2,6 T€) verrechnet.  
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 Kennzahlen zur Ertragslage 
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8 Finanzrechnung 

 Planfortschreibung und Planerfüllung 
Auf Grundlage des Finanzhaushaltes sind in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsmittel-
ströme des laufenden Jahres und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes zum Vorjahr abzu-
bilden.  

Mit dem Jahresabschluss wird Rechenschaft darüber abgelegt, inwieweit die Haushaltssatzung mit 
dem Haushaltsplan tatsächlich eingehalten wurde und ob bei Abweichungen die rechtlichen und for-
mellen Voraussetzungen gegeben waren.  

Der fortgeschriebene Planansatz ergibt sich aus dem Haushaltsplan und den mit dem Jahresabschluss 
des Vorjahres übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie unterjährigen Anpassungen durch über- 
und außerplanmäßige Bewilligungen.  

 

Die Finanzrechnung differenziert in drei Stufen: 

1. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 
2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit 
3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 

 

Einzahlungen/Auszahlungen 
Ergebnis 

fortgeschr. 
Planansatz Ist-Ergebnis 

Vergleich 
Ist/Ansatz 

2015 2016 2016 2016 
€ 

Einzahlungen aus laufender Verwaltung 40.414.809 44.960.308,70 45.079.387,62 119.078,92 
Auszahlungen aus laufender Verwaltung 41.727.071 44.438.433,70 41.265.376,78 -3.173.056,92 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.312.262 521.875,00 3.814.010,84 3.292.135,84 
Einzahlungen Investitionen 9.452.546 6.474.085,00 5.571.477,03 -902.607,97 
Auszahlungen Investitionen 8.673.366 8.824.827,10 8.246.731,61 -578.195,49 
+ Saldo aus Investitionstätigkeit 779.181 -2.350.842,10 -2.675.254,58 -324.412,48 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.367.200 0 0 0 
Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit 2.015.549 1.766.350,00 -1.812.542,39 46.192,39 
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.351.651 -1.766.350,00 -1.812.542,39 -46.192,39 
= Änderung des Finanzmittelbestandes 3.818.569 -3.595.317,10 -673.786,13 2.921.530,97 
+ Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge 488.044 67.905,00 241.437,35 173.532,35 
= Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln 4.306.614 -3.527.412,10 -432.348,78 3.095.063,32 

 
Laufende Verwaltungstätigkeit 
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+3,8 €) hat sich im Vergleich zum Vorjahr  
(-1,3 Mio. €) um 5,1 Mio. € verbessert. Er lag zudem 3,2 Mio. € über dem geplanten Ergebnis. 

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die entscheidende Größe für den Finanzhaushalt der 
Stadt. Aus diesem Betrag müssen die Tilgungen für die Kreditverbindlichkeiten und die Eigenanteile für 
Investitionsmaßnahmen finanziert werden. Reicht der Betrag nicht aus, werden Liquiditätsreserven 
abgebaut. Diese Entwicklung setzt sich nach vergangenen Jahren auch in 2016 fort. 
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Ausgewählte wesentliche Abweichungen :

Konto Plan Ist Abweichung
EINZAHLUNGEN 

601200 Grundsteuer B 2.811.000,00 €               2.907.497,86 €               96.497,86 €                      
601300 Gewerbesteuer 8.300.000,00 €               8.552.007,84 €               252.007,84 €                    

602100
Gemeindeanteil 
Einkommensteuer 4.250.700,00 €               4.399.691,37 €               148.991,37 €                    

603400 Zweitwohnungssteuer 126.000,00 €                  -  €                                 126.000,00 €-                    

632100
Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte 3.684.450,00 €               3.368.916,91 €               315.533,09 €-                    

656200 Säumniszuschläge 125.000,00 €                  61.494,84 €                     63.505,16 €-                      

659100
Weitere Sonstige 
Einzahlungen -  €                                 105.152,03 €                  105.152,03 €                    

AUSZAHLUNGEN
Personalauszahlungen 9.694.340,00 €               9.353.928,24 €               340.411,76 €-                    

721100

Unterhaltung 
Grundstücke und 
bauliche Anlagen 2.142.320,10 €               1.104.634,88 €               1.037.685,22 €-                

722100
Unterhaltung sonstiges 
Vermögen 3.942.461,09 €               3.257.155,73 €               685.305,36 €-                    

731500

Zuweisungen und 
Zuschüsse an 
verbundende 
Unternehmen 5.249.755,00 €               4.607.030,28 €               642.724,72 €-                    

731700

Zuweisungen und 
Zuschüsse an private 
Unternehmen 2.764.785,00 €               2.025.787,70 €               738.997,30 €-                    

731800

Zuweisungen und 
Zuschüsse an übrigen 
Bereich 3.009.541,05 €               2.885.088,12 €               124.452,93 €-                    

737210 Kreisumlage 8.050.000,00 €               8.208.830,48 €               158.830,48 €                    
748200 Nachzahlungszinsen -  €                                 132.533,93 €                  132.533,93 €                    
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Investitionstätigkeit 
Die tatsächlichen Einzahlungen für Investitionstätigkeit (5,6 Mio. €) waren um 0,9 Mio. geringer als ge-
plant (6,5 Mio. €). 

Enthalten sind darin Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und sonstigen unbewegli-
chen Vermögensgegenständen in Höhe von 770.521,30 €. Bereits 2015 wurden Einzahlungen für die 
Veräußerung der sanierten Grundstücke Baderstr. 2,4,6,8 geplant. Die Verkaufserlöse gingen erst in 
den Jahren 2016 (Baderstr. 8  i.H.v.  335 T€) und 2019 (Baderstr. 2,4,6) bei der Stadtkasse ein. 

Im Berichtszeitraum 2016 wurde das geplante Investitionsvolumen von 8,8 Mio. € nicht umgesetzt. Es 
erfolgten Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 8,2 Mio. €. Die Abweichung beträgt damit 0,6 Mio. € 
(Vorjahr: 6,6 Mio.€) und stellt im Vergleich zum Vorjahr eine deutlich bessere Planerfüllung dar.  

 

Finanzierungstätigkeit 
Kredite dürfen nach § 82 Abs. 1 SächsGemO nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und 
Umschuldungen aufgenommen werden. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in den Finanzhaushalt so-
wie Umschuldungen erfolgten 2016 keine. Für Kredittilgungen wurden Auszahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit in Höhe von 1.812.542,39 € vorgenommen. 

 

Feststellung  

Der Endbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung 2016 (5.024.459,43 €) stimmt nicht mit 
der Bilanzposition Liquide Mittel (5.023.055,19 €) in der Vermögensrechnung überein. Es besteht 
eine Differenz von 1.404,24 €. 

 

Die Zahlungsmittel zum Ende des HHJ haben sich lt. Bilanz wie folgt entwickelt: 

Bilanzposition 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

€ 
A 2d) Liquide Mittel  5.023.055,19 3.456.808,21 3.650.194,70 4.171.857,07 
P 4b) Kassenkredite -2.000.000,00 0,00 -4.500.000,00 -2.224.000,00 
Zahlungsmittel am Ende HHJ 3.023.055,19 3.456.808,21 -849.805,30 1.947.857,07 

 

Feststellung: 

In der Finanzrechnung fehlt die nachrichtliche Angabe der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 Satz 2 
SächsGemO (§ 49 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO). Bei den verfügbaren Mitteln handelt es sich um Mit-
tel aus den Zahlungsmittelsalden und dem Liquiditätsbestand, die nicht gesetzlich, vertraglich oder 
in sonstiger Weise gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist. 
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 Finanzlage 
Die Große Kreisstadt Zittau weist zum 31.12. einen Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. 5,0 Mio. € aus. 
Darunter befinden sich zum Bilanzstichtag in Anspruch genommene Kassenkredite i. H. von 2,0 Mio. €.  

Die Auszahlungen für Kredittilgungen (1,8 Mio.€) und für die Eigenanteile der Investitionstätigkeit (2,7 
Mio. €) in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € können in 2016 nicht aus dem Saldo der Verwaltungstätigkeit 
(3,8 Mio. €) gedeckt werden, folglich werden bestehende Liquiditätsreserven um 0,7 Mio. € weiter ab-
gebaut.  
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 Kennzahlen zur Finanzlage 
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9 Vermögensrechnung 
Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist das zentrale Element des neuen kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesens. Die Vermögensrechnung erfüllt im Wesentlichen folgende Funktionen: 

1. Informationsfunktion 
2. Rechenschaftsfunktion 
3. Dokumentationsfunktion 
4. Sicherungsfunktion 

Die Aktivseite der Bilanz nimmt die Vermögenswerte, gegliedert nach der Liquidierbarkeit des Vermö-
gens auf. Sie zeigt damit die Kapitalverwendung innerhalb der Kommune. Die Vermögensgegenstände 
werden mit dem zum Abschlussstichtag ermittelten Wert angesetzt. 

Dagegen enthält die Passivseite die Schuldpositionen und das Eigenkapital, welche die Mittelherkunft 
offenlegen. Die Passivseite ist entsprechend nach der Dauer der Kapitalbindung gegliedert. Der Kom-
mune langfristig zur Verfügung stehendes Kapital (Basiskapital) steht ganz oben, kurzfristige Verbind-
lichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten schließen die Passivseite. 

 

 Vermögenslage 

Aktiva 
2016 2015 

Passiva 
2016 2015 

€ € 
1.  Anlagevermögen 199.223.954,03 198.510.352,53 1. Kapitalposition 86.540.255,71 

 
89.673.481,59 

a) Immaterielle Vermögensge-
genstände  

84.945,42 106.443,61 a) Basiskapital  85.872.604,71 88.150.624,78 

b) Sonderposten für geleistete 
Investitionszuwendungen  

0,00 0,00 b) Rücklagen 667.651,00 1.522.856,81 

c) Sachanlagevermögen 147.424.420,96 149.258.477,51 c) Fehlbeträge 0,00 0,00 
d) Finanzanlagevermögen 51.714.587,65 49.145.431,41   

 
  

  
 

  2. Sonderposten 88.630.871,02 89.422.317,61 
2. Umlaufvermögen  11.062.206,82 12.057.404,21   

 
  

a) Vorräte 3.059.674,12 3.159.005,28 3. Rückstellungen 7.841.780,99 5.585.249,72 
b) Öffentlich-rechtliche Forde-

rungen und Forderungen 
aus Transferleistungen  

2.099.397,79 4.780.657,01   
 

  
4. Verbindlichkeiten 27.242.728,78 25.796.815,93 

c) Privatrechtliche Forderun-
gen, Wertpapiere des Um-
laufvermögens  

880.079,72 660.933,71 5. Passive Rechnungs-
abgrenzungsposten 

62.223,93 109.619,92 
 

d) Liquide Mittel 5.023.055,19 3.456.808,21   
 

   
  

 
      

3. Aktive Rechnungsabgren-
zungsposten  

31.699,58 19.728,03   
 

   

  
 

    
 

   
4. Nicht durch Kapitalposition 

gedeckter Fehlbetrag 
0 0,00   

 
   

  
 

   
 

     

Bilanzsumme 210.317.860,43 210.587.484.77 Bilanzsumme 210.317.860,43 210.587.484,77 

 

Die Umsetzung der HH-Satzung einschließlich des HH-Planes 2016 führten zu einer Verringerung der 
Bilanzsumme um 0,3 Mio. € auf 210,3 Mio. € 
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Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 0,7 Mio. € gestie-
gen. Die Steigerung im Anlagevermögens resultiert hauptsächlich aus der Neuanlage von längerfristi-
gen Festgeldanlagen (+ 2,0 Mio. €) sowie höheren Werten aus Beteilungen an Unternehmen (+ 0,5 
Mio. €) und den gleichzeitig gesunkenen Werten des Sachanlagevermögens (-1,8 Mio. €). 
Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. € gesunken. Das resultiert hauptsäch-
lich aus der Verringerung der öffentlich-rechtlichen Forderungen (- 2,6 Mio.€) und der gleichzeitigen 
Zunahme an liquiden Mitteln (+ 1,5 Mio. €). 
 

Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten (+ 1,4 Mio. €) und die Rückstellungen (+2,2 Mio. €) ge-
stiegen. Außerdem ist in 2016 der Rückgang des Basiskapitals von - 2,2 Mio. € auf 85,9 Mio. zu ver-
zeichnen. 
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 Kennzahlen zur Vermögenslage 
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 Sachanlagevermögen 
 

Die Stadt Zittau verfügte per 31.12.2016 über ein Sachanlagevermögen von 147,4 Mio. €   
(VJ 149,2 Mio. €), welches sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. € verringerte. 
 

 

 

Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau 

In der Bilanzposition 1c) hh) auf der Aktivseite werden die Kosten für alle noch im Bau befindlichen An-
lagen, also laufende Baumaßnahmen aus Hoch- und Tiefbauprojekten und sonstige zugehörige bauli-
che Maßnahmen erfasst. Weiterhin werden die geleisteten Anzahlungen für den Erwerb von Anlage-
vermögen, wie bspw. Straßenbeleuchtung, in diese Bilanzposition gebucht. 

Mit Fertigstellung einer Baumaßnahme, wenn das Bauwerk in seinen wesentlichen Bestandteilen in 
Betrieb genommen wird, erfolgt die Aktivierung, d.h. die geleisteten Zahlungen für Anlagen im Bau 
werden in die entsprechende Bilanzposition des Anlagevermögens umgebucht. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bestandsveränderungen bei den Anlagen im 
Bau. Die Anlagenbuchhaltung für Baumaßnahmen im Bereich Abwasser wird als Dienstleistung von der 
Stadtwerke Zittau GmbH geführt. Diese Anlagen im Bau sind im JA der Stadt Zittau nur als Summen-
werte übernommen. 

Bezeichnung 

Bestand zum 
31.12.2015 Zugang Abgang Bestand zum 

31.12.2016 

Anzahlungen 7.697,28 234,31 6.372,72 1.599,14 
Hochbau 7.159.944,65 4.063.004,17 2.494.414,66 8.728.534,16 
Tiefbau ohne Abwasser 4.941.791,47 5.954.363,25 7.941.488,63 2.954.666,09 
sonst. Baumaßnahmen 13.355,57 75.974,68 74.119,13 15.211,12 
Summe 12.122.788,97 7.836.032,23 2.283.129,46 11.699.970,51 
Tiefbau Abwasser 841.848,03     86.159,94 
Summe mit Abwasser 12.964.637,00     11.786.130,45 

  

Sachanlagevermögen per 31.12.2016 147.424.419,96 €  Anteil 

Unbebaute Grundstücke 4.670.603,48 €      3%
Bebaute Grundstücke 44.133.626,63 €    30%
Infrastrukturvermögen 77.335.086,07 €    52%
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 5.143.735,16 €      3%
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 3.485.031,45 €      2%
Betriebs- und Geschäftsaustattung 870.206,72 €          1%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11.786.130,45 €    8%
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Die wertintensivsten laufenden Maßnahmen im Hochbau erfolgten 2016 in den Schulgebäuden, davon 
6,7 Mio. € in der Schlieben-Oberschule, 0,95 Mio. € in der Schule an der Weinau, 0,5 Mio. € in der 
Burgteichoberschule und 0,33 Mio. € in der Parkoberschule. 

 Fertiggestellt und aktiviert wurden 2016 die Gebäude Baderstr. 2-8 sowie das Museumsdepot.  

Im Bereich Tiefbau befanden sich 2016 die Maßnahmen Markt/Rathausplatz im Bau (2,2 Mio. €).          
Fertiggestellt und aktiviert wurden die Straßenbaumaßnahmen Baderstraße, Gerhart-Hauptmann-Str., 
der Oder-Neiße-Radweg und die Chopinstraße aus 2013. 

 

 

 Finanzanlagevermögen 
Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 1d SächsKomHVO untergliedern sich die Finanzanlagen wie folgt: 

Finanzanlagevermögen 
2016 2015 Veränderung 

2015/2016 
€ 

Anteile an verbundenen Unternehmen 18.388.171,17 € 18.057.541,33 330.629,84 
Beteiligungen 7.725.011,27 € 7.536.240,41 188.770,86 
Sondervermögen 22.614.408,01 € 22.494.688,63 119.719,38 
Ausleihungen 450.603,29 € 520.806,81 -70.203,52 
Wertpapiere 2.536.154,23 € 536.154,23 2.000.000,00 
Summe 51.714.347,97 € 49.145.431,41 2.568.916,56 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 
Die Bilanzwerte stimmen mit den per Eigenkapitalspiegelmethode ermittelten Anteilen überein.  

Ausleihungen  
Es bestehen Ausleihungen an die SBG und drei Bürger für Darlehen nach Hochwasserschäden. 
Die Bestände sind korrekt ausgewiesen. 

Wertpapiere 
Die Bilanzwerte stimmen mit den Kontoauszügen der Kreditinstitute überein. 2016 wurden langfristige 
Finanzanlagen in Höhe von 2,5. Mio. € für mindestens 15 Monate angelegt. 

 

 Umlaufvermögen 
Nach § 59 Nr. 52 SächsKomHVO-Doppik sind unter Umlaufvermögen diejenigen Vermögensgegen-
stände zu verstehen, die nur zu einer vorübergehenden kurzfristigen Nutzung im Verwaltungsbetrieb 
einer Kommune bestimmt sind und keinen Posten der Rechnungsabgrenzung darstellen. 

 



Rechnungsprüfungsamt Stadt   S e i t e  27 | 48 

9.5.1 Zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke 
Zu den Vorräten zählen auch sonstige Vermögensgegenstände, für die eine konkrete Verkaufsabsicht 
besteht. So gehören zum Verkauf vorgesehene Grundstücke, bei denen die Veräußerungsabsicht per 
Beschluss des zuständigen Gremiums erfolgte, auch zum Umlaufvermögen. 

Im Jahr 2016 erfolgte die Fertigstellung und Aktivierung der Grundstücke Baderstr. 2-8. 
Da alle Grundstücke lt. Bewilligungsbescheid zur Veräußerung vorgesehen sind, erfolgte in 2016 die 
Umbuchung in das Umlaufvermögen. Das Grundstück Baderstr. 8 wurde im Jahr 2016 veräußert. Der 
Veräußerungserlös wurde für weitere Ausgaben im laufenden Stadtumbaugebiet verwendet. 
 

 

9.5.2 Forderungen 
 

 

Im Jahresvergleich ist der Bestand an Forderungen um 2.462.113,21 € zurückgegangen. 

Im Hinblick auf die verfügbaren Mittel der Stadt ist es unbedingt erforderlich, das Forderungsmanage-
ment weiter zu optimieren, um 

1. das Verzugsrisiko der Forderungen zu minimieren und die kommunale Liquidität zu verbessern 
2. die Ausfallrisiken (Verjährung) zu minimieren, um die Wertberichtigungen, die sich unmittelbar 

auf die Ergebnisrechnung auswirken zu vermeiden. 

Dies erfordert allerdings die Einbeziehung aller mit den Forderungen befassten Fachbereiche von der 
Forderungsentstehung bis zur Bezahlung. In den Fachbereichen soll eine deutlich bessere Budgetver-
antwortung praktiziert werden. 

 

 

9.5.3 Liquide Mittel  
Unter den liquiden Mitteln sind alle Bar- und Buchgeldguthaben zu bilanzieren, die kurzfristig verfüg-
bar sind. Dazu zählen u. a. Barmittel der Kasse, Guthaben bei Banken und Sparkassen, Schecks und 
Festgelder mit einer Laufzeit unter einem Jahr. Wobei es sich hier um eine stichtagsbezogene Betrach-
tung handelt. Im unterjährigen Verlauf kann der Bestand an liquiden Mitteln variieren.  

 

Art der Forderung 31.12.2016 31.12.2015

öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen 2.099.397,79 €                         4.780.657,01 €                        

privatrechliche Forderungen 880.079,72 €                             660.933,71 €                            

2.979.477,51 €                         5.441.590,72 €                        
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Liquide Mittel  
01.01.2013 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Veränderung 
2015/2016 

€ 
Sichteinlagen bei  
Banken 

2.802.909,18 1.721.154,69 1.748.214,45 1.562.941,09 1.397.732,19 -165.208,90 

Bargeld 1.600,24 1.239,20 1.875,37 3.519,93 2.494,05 -1.025,88 

Treuhandkonten 342.647,47 449.463,18 487.070,84 390.347,19 122.828,95 -267.518,24 

Termineinlagen 4.560.721,50 2.000.000,00 1.413.034,04 1.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 

Gesamt 7.707.878,39 4.171.857,07 3.650.194,70 3.456.808,21 5.023.055,19 1.566.246,98 

Verbindlichkeiten 
aus Kassenkrediten 

2.800.000,00 2.224.000,00 4.500.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Gesamt ohne Ver-
bindlichkeiten aus 
Kassenkrediten 

4.907.878,39 1.947.857,07 -849.805,30 3.456.808,21 3.023.055,19 -433.753,02 

 

Die Entwicklung der Liquidität ohne Kassenkredite ist in der folgenden Übersicht dargestellt. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Liquidität ohne Kassenkredite von 3,5 Mio. € auf 3,0 Mio. € gesunken. 

Zur Prüfung des Bestandes an liquiden Mitteln wurden Kontenbestände mit den Saldenbestätigungen 
der Banken sowie den Barbestandskonten abgeglichen, es gab keine Abweichungen.  

Die Veränderung der liquiden Mittel (-433.753,02 €) weicht geringfügig vom Bedarf an Zahlungsmitteln 
lt. Finanzrechnung (-432.348,78 €) ab (Abweichung: 1.404,24 €). 

Nach Rücksprache mit dem AfF ist die Differenz auf eine systemseitige Einstellung zurückzuführen, die 
zukünftig richtiggestellt werden soll.  

4,9
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10,0
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Mio. € davon 3,8 Mio. € zweckgebundene 
Mittel (Kredit, Fördermittel) für 
die Sanierung der Schlieben-OS 



Rechnungsprüfungsamt Stadt   S e i t e  29 | 48 

 Kapitalposition 
Die Kapitalposition setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Das Basiskapital der Großen Kreisstadt Zittau verringerte sich 2016 insgesamt um 3,1 Mio. €. Korrektu-
ren der Eröffnungsbilanz sowie der vergangenen Jahresabschlüsse verringerten das Basiskapital. Dar-
über hinaus können gemäß § 24 Abs. 2 SächsKomHVO Fehlbeträge der Ergebnisrechnung mit dem Ba-
siskapital verrechnet werden. Dies führte in 2016 zu einer weiteren Reduzierung des Basiskapitals.   

Die Rücklagen setzen sich aus Rücklagen der Sonderergebnisse (0,4 Mio. €) und zweckgebundenen 
Geldern der Grulich-Spende, der Sammelstiftung und des Städteverbundes „Kleines Dreieck“ (0,3 Mio. 
€) zusammen. 

 

 Sonderposten 
Sonderposten sind insbesondere von Dritten gezahlte Zuweisungen, deren Verwendung festgelegt ist. 
Ebenso sind Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Geld- und 
Sachgeschenke für Investitionen als Sonderposten auszuweisen (vgl. § 36 Abs. 6 i. V. m. § 40 Abs. 1 
SächsKomHVO). 

Den höchsten Anteil der Sonderposten haben die Sonderposten für empfangene Investitionszuwen-
dungen i. H. v. 77,05 Mio. €, das sind ausgezahlte Fördermittel. Diese Sonderposten werden analog zur 
Nutzungsdauer der geförderten Investitionsgüter abgeschrieben. 

Sonderposten für Gebührenausgleich 

Der Kalkulationszeitraum für die Gebührenkalkulation von Schmutz- und Niederschlagswasser endete 
am 31.12.2016. Durch den Dienstleister Allevo Kommunalberatung wurden im Jahr 2016 die Nachkal-
kulation 2014-2016 sowie die Kalkulation 2017-2021 vorgenommen und mit SR 140/2016 beschlossen. 
Der bilanzierte Sonderposten für Gebührenausgleich 2016 hat sich im Vergleich zu 2015 zahlenmäßig 
jedoch nicht verändert. Eine Auflösung bzw. Bildung des Sonderposten entsprechend der Ermittlung 
von Kostenüber- oder -unterdeckung ist demnach nicht erfolgt. Gemäß § 40 Abs. 3 SächsKomHVO sind 
Gebührenüberschüsse spätestens am Ende des Bemessungszeitraumes zu bilanzieren. (vgl. FAQ 2.49) 

Feststellung: 

Der Sonderposten für Gebührenausgleich ist zu überprüfen und im nächsten Jahresabschluss ent-
sprechend den Kalkulationsunterlagen zu bilanzieren. 

 

 

2016 2015 2014 2013

Basiskapital 85.872.604,71 88.150.624,78 90.905.950,10 93.661.202,84
Rücklagen 667.651,00 1.522.856,81 1.431.961,62 1.726.160,24
Fehlbeträge 0,00 0 0 0
Gesamt 86.540.255,71 89.673.481,59 92.337.911,72 95.387.363,08

Kapitalposition
€
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Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen 

In den Jahren 2013 und 2014 wurden vom Freistaat Sachsen insgesamt 1.607.628,52 € Kommunales 
Vorsorgevermögen an die Stadt Zittau ausgezahlt. Diese Mittel sind nach § 23 FAG zu marktüblichen 
Konditionen als Festgeld anzulegen und zu verzinsen. Im Jahr 2015 ist das Vorsorgevermögen zu 
10,228 % des Gesamtbetrages aufzulösen und ertragswirksam zu veranschlagen. Der Auflösungsbetrag 
in Höhe von 164.429,00 € stellt zeitversetzte Schlüsselzuweisungen des Freistaates dar. 

Feststellung 

Die ertragswirksame Auflösung des Vorsorgevermögens in 2015 erfolgte nicht und wurde in 2016 
nicht nachgeholt. Für das Jahr 2016 war die weitere Auflösung gesetzlich nicht vorgeschrieben. 

 

 Rückstellungen 
Rückstellungen werden für Aufwendungen gebildet, die im Wirtschaftsjahr wirtschaftlich verursacht 
wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind. 

In der Bilanz per 31.12.2016 werden insgesamt 7,9 Mio. € (VJ: 5,6 Mio. €) Rückstellungen ausgewiesen.  

Folgende Arten von Rückstellungen wurden berücksichtigt: 

 

Die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind bei den Rückstellungen für sonstige vertrag-
liche oder gesetzliche Verpflichtungen zu verzeichnen. Hier wurden im Kalenderjahr 2016 die Rückstel-
lungen gebildet, die gem. § 46 Nr. 4 des TVöD zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehr-
technischen Dienst zu bilden sind. Die gesetzliche Veränderung trat zum 01. Juli 2015 in Kraft und gilt 
nur für Kommunen mit hauptamtlichen Mitarbeitern im feuerwehrtechnischen Dienst.  

Die Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 343.167 € 
erhöht und betreffen eine Teilfläche im ehemaligen Armeegebiet. Soweit die Kommune zur Sanierung 

31.12.2016 31.12.2015
Veränderung 

2015/16

für Entgeltzahlungen im Rahmen von 
Altersteilzeit

248.410,12 383.082,77 -134.672,65

für Sanierung von Altlasten 4.111.650,00 3.768.483,00 343.167,00
für drohende Verpflichtungen aus 
Gerichtsverfahren

9.521,79 13.830,67 -4.308,88

für sonstige vertragl. oder gesetzl. 
Verpflichtungen

2.449.693,93 360.307,69 2.089.386,24

für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften

17.597,94 17.597,94 0,00

Sonstige Rückstellungen 1.004.907,21 1.041.947,65 -37.040,44
davon…

 für rückständigen Grunderwerb 699.197,00 699.197,00 0,00

Gesamt 7.841.780,99 5.585.249,72 2.256.531,27

Rückstellungen
€
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von Altlasten auf ihren Grundstücken verpflichtet ist, hat sie zum Abschlussstichtag in Höhe der zu er-
wartenden Gesamtkosten der Maßnahmen Rückstellungen zu bilden. Die Altlasten auf städtischen 
Grundstücken wurden über das Sächsische Altlastenkataster (SALKA) ermittelt und haben einen unter-
schiedlichen Erkundungsstand. Die Umsetzung der Sanierung hat auf Anordnung durch die Untere Ab-
fall- und Bodenschutzbehörde zu erfolgen bzw. wird erst mit konkreter Bebauungs- oder Veräuße-
rungsabsicht notwendig.  
 

 Verbindlichkeiten 
9.9.1 Verbindlichkeiten in Form von Anleihen 
Langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere herausgibt, die auf dem öffentli-
chen Kapitalmarkt gehandelt werden und somit Kursschwankungen unterliegen, werden als Anleihen 
bezeichnet.  

Die Stadt Zittau hatte zum Stichtag 31.12.2016 keine Anleihen emittiert. 

 

9.9.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen umfassen sämtliche der Kommune von einem Dritten zur Ver-
fügung gestellten Finanzmittel, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen zu zahlen sind. 

Verbindlichkeiten 
Kreditaufnahmen 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 € 

Kreditaufnahmen für 
Investitionen 20.288.346,63 22.114.818,02 17.770.884,70 18.925.041,88 21.148.804,81 

Kreditaufnahmen zur 
Liquiditätssicherung  2.000.000,00 0,00 4.500.000,00 2.224.000,00 2.800.000,00 

Gesamt 22.288.346,63 22.114.818,02 22.270.884,70 21.149.041,88 23.948.804,81 
 (Werte aus Vermögensrechnung) 

Der Verwendungszweck der Darlehen lässt sich in drei Gruppen unterteilen: 

Darlehen für Investitionszwecke 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

€ 
Kommunaldarlehen 18.087.087,50 19.678.394,36 15.475.291,55 17.143.996,72 
davon:          

Altschulden 12.462.087,50 13.753.394,36 15.475.291,55 17.143.996,72 
Sanierung Schlieben-Oberschule 5.625.000,00 5.925.000,00     

Investitionen nach Hochwasser 518.474,52 590.943,56 677.341,60 704.319,64 
Abwassermaßnahmen/ Förder-
richtlinie Siedlungswasser 1.710.642,62 1.845.480,10 1.618.251,55 1.115.694,73 

Gesamt  20.316.204,64 22.114.818,02 17.770.884,70 18.964.011,09 
 (Werte aus Saldenbestätigungen) 
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Feststellung 

Die ausgewiesenen Darlehensbestände für Investitionen wurden mit den Saldenbestätigungen der 
Banken zum 31.12.2016 abgestimmt. Die Darlehensbestände lt. Saldenbestätigungen sind um 
27.858,01 € höher als in der Bilanz ausgewiesen. 

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt, es gab keine Übertra-
gungen von Kreditermächtigungen.  

 

9.9.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen dann vor, wenn Lieferungen oder Leistungen 
für die Stadt Zittau bis zum Bilanzstichtag erbracht wurden, diese aber noch nicht in Rechnung gestellt 
und/oder noch nicht fällig waren. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen der Stadt Zittau wurden anhand der offenen 
Posten-Liste zum 31.12.2016 in Stichproben hinsichtlich Leistungserbringung in 2016 und Fälligkeit 
bzw. Rechnungslegung in 2017 geprüft. Die Prüfung ergab keine Feststellungen. 

 

9.9.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
Transferleistungen umfassen alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine Gegenleistung er-
bracht werden. Sie sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leis-
tungsaustausch ausgerichtet sind, z. Bsp. Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage sowie Zuwei-
sungen und Zuschüsse für laufende Zwecke oder Investitionen an Beteiligungsunternehmen oder Ver-
eine. 

Eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen entsteht durch Erlass eines Bewilligungsbescheides oder 
durch eine gesetzliche bzw. vertraglich vereinbarte Zahlungsverpflichtung, die erst nach dem Stichtag 
des Jahresabschlusses (31.12.) zu erfüllen ist. 

Hierzu zählen u.a. folgende Leistungen entsprechend der Kontengruppe 43: 

 Kreis- und Gewerbesteuerumlage 
 Betriebskostenzuschüsse Kitas und Horte 
 Kulturumlage an Theater, Bibliothek, Tierpark u.a. 
 Zuschüsse an Sportstädten und Bäder  
 Zuschüsse an Eigenbetrieb Kommunale Dienste  
 Investitionszuschüsse aus Städtebau-Fördermitteln an verbundene und private Unternehmen 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entstehen jedoch auch dann, wenn die Stadt per Bewilli-
gungsbescheid Zuschüsse von Bund oder Land erhält, diese jedoch noch nicht abgerufen hat, da die 
entsprechende Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden anhand der offenen Posten-Liste zum 31.12.2016 
in Stichproben geprüft. Die Prüfung ergab keine Feststellungen. 
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9.9.5 Sonstige Verbindlichkeiten 
Sonstige Verbindlichkeiten sind Leistungsverpflichtungen, die keiner anderen Position der Verbindlich-
keiten zuzuordnen sind. Um sonstige Verbindlichkeiten handelt es sich auch, wenn Finanzleistungen 
Dritter (z. B. Spenden und Fördermittel) noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden oder über-
zahlte Zuwendungen zurückgezahlt werden müssen.  

 

Konto 
2016 2015 

€ 
27400 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen     550.000,00 450.000,00 

 

Zum Bilanzstichtag befanden sich 550.000 € an liquiden Mitteln des Eigenbetriebes im Rahmen des Li-
quiditätsverbundes im Vermögen der Stadtkasse. Damit wird § 14 Abs. 2 der SächsEigBVo entspro-
chen, wonach nicht benötigte Geldmittel des Eigenbetriebs in Abstimmung mit der Liquiditätsplanung 
der Gemeinde angelegt werden sollen. 

 

 

279109 A-Ist-Sammelkonto 

Auf dem A-Ist Konto befinden sich Geschäftsvorgänge die durch Automatikbuchungen noch nicht 
korrekt zugeordnet werden konnten. Der Bestand beträgt zum Jahresende 135.913,63 €. Im Rahmen 
der Jahresabschlussbuchungen ist dieses Konto zwingend auszugleichen, alle Sachverhalte müssen 
den entsprechenden Konten zugeordnet werden. 

 

Spenden, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden: 

 

Feststellung: 

Der Bestand an Spenden in der Verwahrung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 188 T€ erhöht. 
Gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 der Abgabenordnung (AO) müssen Spenden innerhalb von zwei Wirtschafts-
jahren ab Zufluss zweckentsprechend verwendet werden. 

 

Konto  Spenden 2016 2015

279165 von Beteiligungen 5.500,00 €                     300,00 €       
279167 von privaten Unternehmen 21.040,49 €                  16.211,99 € 
279168 von übrigen Bereichen 54.413,97 €                  11.048,89 € 
279177 investiv von privaten Unternehmen 3.719,17 €                     -  €              
279178 investiv von übrigen Bereichen 33.789,47 €                  -  €              
279191 Sonstige 105.029,87 €                7.280,50 €    

Gesmtsumme 223.492,97 €                34.841,38 € 
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 Ergänzende Angaben unter der Bilanz 
Nach § 46 SächsKomHVO sind unter der Vermögensrechnung folgende Vorbelastungen für künftige 
Haushaltsjahre zu vermerken: 

 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 82 Abs. 5 SächsGemO) 
 Bürgschaften (§ 83 Abs. 2 und 3 SächsGemO) 
 Gewährverträge (§ 83 Abs. 2 und 3 SächsGemO) 
 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 81 SächsGemO) sowie  
 übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO. 

Alle Sachverhalte haben gemein, dass sie künftige Haushaltsjahre belasten oder wahrscheinlich belas-
ten werden, sie können die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt in künftigen Haushaltsjah-
ren unter Umständen erheblich beeinflussen. 

 

Übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen, die den Haushalt des Folgejahres belas-
ten, wurden in Höhe von 565.767,00 € ausgewiesen. Außerdem besteht eine Bürgschaft für die 
Wohnbaugesellschaft Zittau mbH in Höhe von 1.803.000 €.   
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10 Anlagen nach § 54 Sächs KomHVO 
Der Jahresabschluss wird durch folgende Anlagen ergänzt: 

 Anlagenübersicht 
 Forderungsübersicht 
 Verbindlichkeitenübersicht 

 
Die Übersichten sind nach verbindlich anzuwendenden Mustern zu erstellen, um eine Vergleichbarkeit 
zwischen den Kommunen zu ermöglichen. 

Die Werte der Anlagenübersicht stimmen mit den Werten des Anlagevermögens auf der Aktivseite der 
Bilanz überein. 

Die Forderungsübersicht weist öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Forderungen getrennt nach 
Restlaufzeiten aus. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver-
mögen werden separat dargestellt. Die Werte stimmen mit den Angaben in der Bilanz überein. 

In der Verbindlichkeitenübersicht sind die Verbindlichkeiten mit Anfangs- und Endbestand nach Lauf-
zeiten anzugeben. Die Werte stimmen mit den Angaben der Bilanz auf der Passivseite überein.  
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11 Prüfungsvermerk 
Das Rechnungsprüfungsamt ist nach Prüfung gemäß § 10 SächsKomPrüfVO der Auffassung, dass die 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 

 

Mit der Maßgabe, dass mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 die Berichtigungen der aufge-
führten Feststellungen aus dem vorliegenden Prüfbericht im Rahmen der rechtlich normierten Berich-
tigungsmöglichkeiten nach § 62 SächsKomHVO erfolgen, wird ein uneingeschränkter Bestätigungsver-
merk erteilt. 

 

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss 2016 im Wesent-
lichen den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- 
und Finanzlage der Stadt Zittau.  

 

 

 

 

Zittau, den 18.10.2022 

 

 

Gudrun Grimm 

Amtsleiterin 
Rechnungsprüfungsamt Zittau 

Kati Markert 

Verwaltungsprüferin 
Rechnungsprüfungsamt Zittau 
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TEIL B Prüfungen nach § 105 und § 106 SächsGemO 
im Berichtszeitraum 2016 

12 Ergebnisse der Prüfungen nach § 105 SächsGemO - 
Prüfung Eigenbetriebe  

Nach § 105 SächsGemO hat zur Vorbereitung der Beschlussfassung des Gemeinderates über den Jah-
resabschluss das örtliche RPA auf Grund der Unterlagen der Gemeinde und des Eigenbetriebes zu prü-
fen, ob 

1. die für die Verwaltung der Gemeinde geltenden gesetzlichen Vorschriften und die Beschlüsse 
des Gemeinderates sowie die Anordnungen des Bürgermeisters eingehalten worden sind, 

2. die Vergütungen der Leistungen, Lieferungen und Leihgelder der Gemeinde für die Betriebe, 
der Betriebe für die Gemeinde und der Betriebe untereinander angemessen ist und  

3. das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Eigenkapital angemessen verzinst wird. 

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kommunale Dienste und Forst per 31.12.2015 lag dem RPA am 
07.04.2016 zur Prüfung vor. Nach erfolgter Prüfung wurde der Prüfbericht vom 20.06.2016 erstellt, er 
enthält keine wesentlichen Beanstandungen. In seiner Sitzung vom 25.08.2016 beschloss der Stadtrat 
(SR 103/2016) die Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2015. Der Bericht der örtlichen Prü-
fung war Bestandteil der Beschlussvorlage. 

 

13 Prüfungen nach § 106 SächsGemO – Weitere Aufga-
ben der örtlichen Prüfung 

 Kassenprüfung 
Gemäß § 106 Abs. 1 SächsGemO hat das RPA die Prüfung der Kassenvorgänge sowie die Kassenüber-
wachung und Kassenprüfung durchzuführen. Die Prüfung der Hauptkasse der Stadtverwaltung fand am 
28.09.2016 statt.  

Neben der vollständigen Prüfung des Kassenbestandes und des Tagesabschlusses einschließlich der 
Belegprüfung zählten die Kassenorganisation und Kassensicherheit sowie die ordnungsgemäße Nach-
weisführung von Wertvordrucken und Verwahrungen zu den Prüfungsschwerpunkten. 

Im Ergebnis der unvermuteten Kassenprüfung wurde bestätigt, dass es keine Anhaltspunkte für Unkor-
rektheiten bei der Verwaltung der städtischen Zahlungsmittel gibt. Die innere und äußere Kassensi-
cherheit ist gegeben. 
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Festgestellt wurden: 

1. Der Sollbestand der Barkasse am Prüfungstag stimmt mit dem Istbestand überein, es gibt keine 
Abweichung. 

2. Ein aktueller Tagesabschluss gem. § 30 SächsKomKBVO für den Prüfungstag konnte nicht vorge-
legt werden. 

3. Der Zahlweg 22 enthält eine Festgeldanlage bei der NIBC Bank Deutschland AG über 
1.500.000,00 € mit einer Laufzeit von über einem Jahr. Diese Geldanlage zählt zum Finanzver-
mögen und ist in das Finanzanlagevermögen umzubuchen (Konto 142XX).  

4. Der Zahlweg 98 (fremdverwaltete Konten) enthält ein Konto, welches durch die KWV mbH Ol-
bersdorf geführt wurde und einen Saldo von 135.603,40 € ausweist. 

             Das Konto wurde mit Datum 09.02.2016 aufgelöst. Die Einzahlung erfolgte auf     
             das Hauptgeschäftskonto der Stadt Zittau (Zahlweg 07). Im Gesamtkassenbestand ist der Betrag   
             von 135.603,40 € doppelt ausgewiesen. 

5. Die Stadtkasse verfügt über zwei Zahlstellen – Bürgeramt und Touristinformation. Für jede Zahl-
stelle gibt es eine Dienstanweisung als Anlage zu Dienstanweisung 2.01 Finanzwesen. Die An-
lage zur Zahlstelle Tourist-information ist noch nicht in der Rechtsammlung der Stadt veröffent-
licht. Allerdings existiert noch eine Anlage zur DA 2.05 über eine Zahlstelle im Dezernat 1. Diese 
ist nicht mehr zutreffend und muss vom OB aufgehoben werden. 

6. An allen ca. 20 Parkautomaten der Stadt Zittau besteht die Möglichkeit mit Geldkarte bargeld-
los Parkgebühren zu entrichten. Den kaufmännischen und technischen Betrieb der Parkautoma-
ten (außer Leeren und Abrechnen der Bargeldeinnahmen) übernimmt die Stadtwerke GmbH 
Zittau als Dienstleister.  
Zu kritisieren ist, dass die letzte Einzahlung von bargeldlosen Parkgebühren auf dem Konto der 
Stadtkasse am 18.05.2015 ohne Abrechnungsnachweis erfolgte. Seit nunmehr über einem Jahr 
gibt es keine Abrechnungen und Einzahlungen von bargeldlosen Parkgebühren.  

Forderung: 

Im Sinne von ordnungsgemäßer Buchführung und der Einleitung fristgemäßer Beitreibungsmaßnah-
men muss weiter daraufhin gewirkt werden, durch zeitnahe Buchungen aktuelle Tagesabschlüsse zu 
erstellen. 

 

 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes 
Auf der Grundlage von § 106 Abs. 1 Nr. 2 SächsGemO hat das Rechnungsprüfungsamt die Pflicht, die 
Sonderkassen zu prüfen. 

Die unvermuteten Prüfungen Sonderkasse Kommunale Dienste in Hirschfelde fanden am 27.05.2016 
und Kasse Forst im Büro Sachsenstraße am 01.06.2016 statt. Im Ergebnis der Prüfungen der Sonder-
kassen konnte eine ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs bestätigt werden. 
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 Sonstige Prüfungen im Berichtsjahr 
 

13.3.1 Prüfung der laufenden Baumaßnahme 
         „Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde“ 

 

Die Stadt Zittau hatte keine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu der Baumaßnahme dokumentiert. Sie 
konnte daher nicht nachweisen, dass sie unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch 
Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Stadt wirtschaft-
lichste Lösung ermittelt hatte.  

Vom Prüfer konnte nicht beurteilt werden, ob die Maßnahme „Errichtung Feuerwehrgerätehaus in 
Hirschfelde“ in Ihrem Umfang und den zu erwartenden Investitionsfolgekosten sinnvoll und für die 
Stadt Zittau als zweite zentrale Einrichtung neben der hauptamtlichen Berufsfeuerwehr auf der Franz-
Könitzer-Straße in Zittau angemessen und wirtschaftlich vertretbar ist. 

Dem Stadtrat müssen alle bekannten, erkennbaren und prognostizierten Auswirkungen einer beab-
sichtigten Investition rechtzeitig dargelegt werden. Er muss in die Lage versetzt werden, Bedeutung 
und Tragweite der Investition, insbesondere in finanzieller Hinsicht, umfassend bewerten und nach-
vollziehen zu können. Auch wenn keine verschiedenen Möglichkeiten der Investition in Betracht kom-
men, sind doch zumindest die Folgekosten zu ermitteln und dem Stadtrat vor der Entscheidung zu der 
Investition zur Kenntnis zu bringen. 

Folgerung: 

Um die langfristige Sicherstellung der jährlichen Betriebskosten in der Haushaltsplanung der Stadt 
Zittau zu gewährleisten, sollten die Folgekosten der Investition auch im Hinblick auf vergleichsweise 
Kosten der Bestandsimmobilien in den Ortsteilen Drausendorf, Dittelsdorf und Wittgendorf betrach-
tet werden. 

Diese grundlegende Betrachtung der Investitionsfolgekosten ist zukünftig neben der Sicherstellung 
der Gesamtfinanzierung der Neuinvestition stärker zu beleuchten.   

 

Feststellung: 

Die Auswahl der Ingenieurbüros sollte auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit erfol-
gen.  

Der Auftraggeber kann ein Ingenieurbüro seines Vertrauens beauftragen. Dabei spielt die Erfahrung 
und Fachkunde des Ingenieurbüros eine wesentliche Rolle. Die Vergütung erfolgt auf gesetzlicher 
Grundlage entsprechend der Honoraranordnung für Architekten und Ingenieure. 

Aber auch die örtliche Verfügbarkeit der Ingenieure und die Ortskenntnis sowie die Nebenkosten für 
die Verfügbarkeit sollten mit betrachtet werden. 
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Es ist fraglich, ob die beauftragten Ingenieurbüros aus Bayern und Nordrhein-Westfalen unter den 
genannten Kriterium die wirtschaftlichste Lösung für die Planung und Bauüberwachung darstellte.  

 

Folgerung: 

Vor zukünftigen Ingenieurvertragsabschlüssen sind die notwendigen Beschlüsse auf der Grundlage 
der zum Zeitpunkt der Vergabe gültigen Hauptsatzung der Stadt Zittau herbeizuführen.  
Im vorliegenden Fall wäre der Stadtrat für die Vergabe der HOAI-Leistungen zuständig gewesen. 
 

Folgerung: 

Die Formvorschriften des § 60 Abs. 1 SächsGemO und des § 7 Abs.1 der HOAI 2009 zur Honorarver-
einbarung sind zukünftig zu beachten. 

Die Stadt sollte generell eigene kommunale Vertragsmuster für alle Ingenieurverträge verwenden. 
Diese müssen vollständig ausgefüllt und mit einer detaillierten Aufgabenstellung versehen werden. 
Dabei ist auf eine schriftliche Festlegung der beauftragten Leistungsphasen bzw. bei stufenweiser 
Beauftragung auf eine schriftliche Weiterbeauftragung von festgelegten Leistungsphasen zu achten. 

Nur so ist ein ausgewogener Interessenausgleich bei gleichzeitiger Rechtssicherheit zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer gewährleistet. 

Folgerung: 

Bei der Verwendung von Vertragsvordrucken sind diese vollständig auszufüllen. 

Vorzugsweise sind dazu kommunale Vertragsmuster zu verwenden, da diese auch entsprechende 
Festlegungen zum Leistungsumfang und zur Kostensicherheit für den kommunalen Auftraggeber 
vorsehen. 

Folgerung: 

Trotz vorheriger Aufstellung eines rechtsgültigen Bebauungsplanes konnte offensichtlich keine fach-
lich fundierte Aufgabenstellung an das Planungsbüro übergeben werden. Dieser Mangel wurde be-
reits bei der unzureichenden Präzisierung im Planungsvertrag ersichtlich. 

Spätestens nach der LP 1- Grundlagenermittlung hätten die grundlegenden Parameter (Raumbuch, 
Zufahrtsgestaltung) zwischen den Vertragspartnern klar fixiert werden müssen. 

Eine doppelte Vorplanung und Entwurfsplanung erhöhte die sowieso sehr hohen Planungskosten 
zusätzlich um etwa 24 T€. 
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13.3.2 Prüfung der Jahresabschlüsse 2012-2015  
          Zweckverband Industriegebiet Nord/Ost 

 

Im Zusammenhang mit der Haushaltsverfügung für das Jahr 2015 des Zweckverbandes hat die Rechts-
aufsichtsbehörde des Landkreises Görlitz die Nachholung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 festge-
schrieben. Der Jahresabschluss 2015 wurde zeitnah im Jahr 2016 aufgestellt. Alle vorliegenden Jahres-
abschlüsse wurden gemäß Vereinbarung zwischen Zweckverband und Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt Zittau im Jahr 2016 geprüft und konnten der Verbandsversammlung zu Beschlussfassung vorge-
legt werden. 

 

14 Beschlusskontrolle 

 Übernahme der Geschäftsbesorgung der Touristinformation Zittau 
durch die ZSG 

Im Januar 2016 reichte die FUW/FDP-Fraktion einen Antrag (006/2016) zur Neuordnung der Finanz-, 
Organisations- und Verwaltungsstrukturen im Tourismus ein. Ziel der Einreicher war es, auf die 2010 
veröffentlichte „Tourismusstrategie des Freistaates Sachsen“ zu reagieren und eine „wettbewerbsfä-
hige, nachhaltige sowie wirtschaftlich tragfähigen Organisations- und Finanzstruktur“ aufzubauen. 

Daraufhin folgte im November 2016 der SR-Beschluss 186/2016 für die Übernahme der Geschäftsbe-
sorgung der Touristinformation Zittau durch die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG) zum 
01.01.2017. Die Übernahme der Geschäftsbesorgung sollte bis zum 01.04.2017 vollzogen sein.  
Ziel war es, die Kräfte der Touristinformation und der Touristischen Gebietsgemeinschaft Naturpark 
Zittauer Gebirge/Oberlausitz e.V. (TGG) unter dem Dach der ZSG zu bündeln und damit die Qualität 
und Effektivität zu erhöhen. Im Gesellschaftsvertrag der ZSG war die touristische Vermarktung bereits 
verankert. Zudem betreute die Gesellschaft bereits das LEADER-Förderprogramm für den gesamten 
Naturpark „Zittauer Gebirge“. Der Beschluss wurde unter dem Vorbehalt gefasst, dass die Touristi-
schen Gebietsgemeinschaft Zittauer Gebirge (TGG) ebenfalls die ZSG mit der Geschäftsbesorgung be-
traut. 

Die Übernahme der Geschäftsbesorgung durch die ZSG wurde per Vertrag zum 01.04.2017 vollzogen. 
Als Vergütung sollte die ZSG jährlich eine Pauschale in Höhe von 160.000 € incl. der gesetzl. Mehrwert-
steuer erhalten. Die Vergütung als Pauschalbetrag wurde nach § 6 für die Geschäftsjahre 2017, 2018 
und 2019 gleichbleibend vereinbart. 

 

Aus den Buchungsunterlagen der Stadt Zittau wurden folgende Zahlungen belegt: 
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Feststellung 

Der Vergütung lt. Vertrag wurde im Jahr 2019 nicht entsprochen. Die Stadt Zittau zahlte 30.400 € mehr 
an die ZSG. 

 

 Gründung der "Museumsstiftung Franziskanerkloster Zittau" 
Per SR-Beschluss 167/2016 vom 17.11.2016 wurde der OB mit der Gründung der Museumsstiftung be-
auftragt. Das Stiftungsgeschäft nebst Satzung wurde am 04.08.2017 durch die Stadt Zittau und die ev.-
luth. Kirchgemeinde Zittau geschlossen. Mit Bescheid vom 06.02.2019 wurde die Stiftung durch die 
Landesdirektion Sachsen als Stiftungsbehörde als rechtsfähig anerkannt.  

Entsprechend des Stiftungsgeschäftes beträgt das Grundstockkapital 50 T€. Davon hat die Stadt Zittau 
am 13.12.2019 den Anteil von 25 T€ als Barvermögen eingezahlt. Die Übertragung des Kirchgebäudes 
inkl. dazugehörigem Grundstück durch die ev.-luth. Kirchgemeinde Zittau ist bisher jedoch noch nicht 
erfolgt.  

Feststellung 

Zum Zeitpunkt der Prüfung (2022) ist die Einbringung des Gebäudes noch nicht abgeschlossen. Das 
Grundstockkapital entsprechend des Stiftungsgeschäftes wurde noch nicht vollständig an die Stif-
tung übertragen. 

 

 

14.3 Einführung der Zweitwohnungssteuer  
Mit SR-Beschluss 070/2016 vom 23.06.2016 wurde in Zittau eine Zweitwohnungssteuer eingeführt. Für 
2016 war ein Ertrag von 126.000 € geplant. Der tatsächlich erzielte Ertrag in 2016 betrug 0,00 €. 

 

 

Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge 2017 2018 2019

Aufwendungen 51101.431522 120.699,98 160.169,20 190.400,00

Zuschusszahlung  Stadt Zittau an ZSG -120.699,98 -160.169,20 -190.400,00

€

Entwicklung Erträge Zweitwohnungssteuer in €

Konto 303400 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plan 126.000 20.000 35.000 37.000 37.000 35.000

Ist 0 46.114 37.108 26.914 31.889 26.560
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Mit Beschluss 136/2016 vom 22.09.2016 wurde zur finanziellen Unterstützung von Studierenden be-
schlossen, dass Studierende, die in einer Zittauer Hochschuleinrichtung immatrikuliert und am 31.12. 
eines Jahres mit Hauptwohnsitz in der Stadt Zittau gemeldet sind, auf Antrag einen Zuschuss zu den 
Kosten des Studiums in Höhe von 50,00 € erhalten. Laut Verfahrensrichtlinie ist dieser Antrag jeweils 
bis zum 31. Januar des Folgejahres zu stellen und gewährt jedem mit Hauptwohnsitz in Zittau gemelde-
ten Studenten jährlich einen Zuschuss von 50 €.  

 

 

Feststellung 

Studenten, die ihren Hauptwohnsitz bereits in Zittau haben und dadurch die Zahlung der Zweitwoh-
nungssteuer sparen, erhalten jährlich einen zusätzlichen Studentenbonus. Diese Zahlung ist freiwillig 
und sollte im Rahmen der HSK Maßnahmen überprüft werden.  

 

14.4 Finanzierung Museumsdepot 
Mit Nr. 149/2012 beschließt der SR am 27.09.2012 die Förderung der Baumaßnahme „Depot der Städ-
tischen Museen Brüderstr. 10“ aus Einnahmen im Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen“. Die Förderung als Gemeinschafts- und Folgeeinrichtung erfolgt 
vorbehaltlich der Zustimmung der Bewilligungsstelle in einer maximalen Höhe von 490.000 €. 

Im Jahr 2016 wurde das Gebäude mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 640.361 € 
aktiviert, zusätzlich der Lastenfahrstuhl mit 41.373 €. Außerdem zahlte die Stadt für Sachverständigen-
leistungen 14.184 €, davon Frauenhofer-Institut für Bauphysik (2.225 €), Erarbeitung eines Nutzungs-
konzeptes (8.959 €), Erstellung eines Mengengerüstes für umzulagernde Sammlungsstücke (3.000 €), 
insgesamt 695.918 €. Wobei die Sanierung der Außenfassade bisher noch nicht erfolgte. Die Finanzie-
rung bestand aus 4.000 € Fördermitteln und im Übrigen aus Eigenmitteln der Stadt. Der Ausgleich der 
angefallenen 677,6 T€ Investitionskosten sollte aus eingenommen Ablösebeiträgen aus dem Sanie-
rungsgebiet erfolgen. Im Jahr 2016 konnten aus bereits eingenommenen Ablösebeiträgen 151,8 T€ als 
Sonderposten passiviert werden. Die weitere Abrechnung der Ablösebeiträge/Ausgleichsbeträge ver-
läuft sehr zögerlich und widerspricht der Finanzplanung für das Objekt, welches dem freiwilligen Auf-
gabenbereich der Stadt zuzuordnen ist.  

Feststellung  

Auch im Jahr 2022 konnte die geplante Gesamtfinanzierung aus Ablösebeiträgen noch nicht nach-
wiesen werden. 

 

Entwicklung Aufwendung Studentenbonus in €

Konto 439101 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plan 35.000 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Ist 9.250 15.600 12.550 14.150 6.650 8.950
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14.5 Veräußerung der Grundstücke Baderstr. 2-8 
Mit Nr. 192/2014 fasste der SR den Grundsatzbeschluss zur Veräußerung der sanierten Grundstücke 
Baderstr. 2-8. Dies war eine Voraussetzung für die Gewährung der 100 % Förderung im Rahmen des 
Bund-Länder-Programmes „Stadtumbau“ Programmteil Aufwertung-Sanierung von Altbauten.  

Mit Nr. 013/2016 fasste der SR den Beschluss das sanierte Eigenheimgrundstück Baderstraße 6 zum 
Verkehrswert von 219.000 € an die Interessenten zu veräußern und bis zum 30.09.2016 befristetes An-
kaufsrecht zu vereinbaren. Die Interessenten bezogen 2016 das Haus. Die Vermessung des Grundstü-
ckes stand noch aus. Der Notarvertrag wurde erst im November 2018 geschlossen, der Veräußerungs-
erlös ging im Januar 2019 bei der Stadtkasse ein. 

Mit der Wohnbaugesellschaft wurde per 01.10.2015 ein Verwaltungsvertrag über die Grundstücke   
Baderstr. 2-8 geschlossen, wobei pro fertiggestellte Wohnung 27,70 € und pro Stellplatz 3,62 € monat-
lich zu vergüten waren.   

 

Auf Antrag wurde der Stadt genehmigt, die Einnahmen aus der Veräußerung im Förderge-
biet „Aufwertung Innenstadt“ für förderfähige Ausgaben einzusetzen und abzurechnen. 

 

Feststellung 

Die Umsetzung des Beschlusses 013/2016 vom 25.02.2016 über die Veräußerung 
des Grundstückes Baderstr. 6 dauerte bis Januar 2019, damit fehlte der Stadt die 
geplante Liquidität aus dem Verkaufserlös.  

  

Anschaffungs-
/Herstellungskosten 

Kaufpreis gem. 
Notarvertrag

Verkaufs-
jahr Beschluss

Baderstr. 2 747.700,60 €               206.580,00 €       2019 167/2018
Baderstr. 4 542.330,63 €               146.050,00 €       2019 168/2018
Baderstr. 6 638.278,35 €               219.000,00 €       2019 013/2016
Baderstr. 8 1.463.095,93 €           335.000,00 €       2016 066/2016

3.391.405,51 €           906.630,00 €       
anerkannter Zuschussbetrag 
Finanzhilfe Bund/Land      
100% der zuwendungsfähige 
Kosten 3.296.556,93 €-           
nicht förderfähig 94.848,58 €                 
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Abkürzungsverzeichnis 
Abs. Absatz 

AfF Amt für Finanzenwesen 

AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten 

apl. außerplanmäßig 

ATZ Altersteilzeit 

DA Dienstanweisung 

EÖB Eröffnungsbilanz 

FAG Finanzausgleichgesetz 

ggf. gegebenenfalls 

GoB Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

HH Haushalt 

HHJ Haushaltsjahr 

HKR Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

i. H. v. in Höhe von 

i. S. v. Im Sinne von 

i. V. m. in Verbindung mit 

JA Jahresabschluss 

lt. laut 

OB Oberbürgermeister 

RL Richtlinie 

RPA Rechnungsprüfungsamt 

SächsGemO Sächsische Gemeindeordnung 

SächsKomHVO Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung 

SächsKomKBVO Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung 

SächsKomPrüfVO Sächsische Kommunalprüfungsverordnung 

SächsStrG Sächsisches Straßengesetz 

SDG Städtische Dienstleistungs-GmbH Zittau 
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SR Stadtrat 

SV Stadtverwaltung 

u. a. unter anderem 

üpl. überplanmäßig 

UstG 

VJ 

Umsatzsteuergesetz 

Vorjahr 

VwV KomHWi Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft 

z. B. zum Beispiel 

ZSG Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 
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Anlage 1 

Eröffnungsbilanz 
Prüfungsfeststellungen überörtliche Prüfung 

Nebenbuchhaltung für Abwasseranlagen 
Unvollständige Bilanzierung von Fördermitteln der Gemeinde Hirschfelde sowie Fehler bei der Bilanzie-
rung der Abwasseranlagen und zugehöriger Sonderposten 

Infrastrukturvermögen  
Fehler bei der Darstellung der historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei außerplanmäßi-
gen Abschreibungen 
 Korrektur erfolgt mit den jährlichen Abschlüssen, wenn Straßen generell im Wert angepasst werden 
müssen. 

Anlagen im Bau 
Fehler bei der Bildung von Sonderposten für bewilligte, jedoch noch nicht abgerechneten Fördermit-
teln 
 Sachverhalt ist noch in Klärung mit der Rechtsaufsicht 

 

Prüfungsfeststellungen örtliche Prüfung 

Straßen auf fremdem Grund und Boden 
fehlende Bilanzierung von Grund und Boden unter dem Straßenkörper im Infrastrukturvermögen der 
Stadt  

Verbindlichkeiten 
Korrekturen zur Verbuchung sonstiger Verbindlichkeiten 
 noch nicht abgeschlossen aber in Arbeit 
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Anlage 2 

Folgende Feststellungen aus den Prüfungen der vergangenen Jahresabschlüsse 
sind noch zu bearbeiten: 

 
Prüfungsfeststellungen örtliche Prüfung 2014 

Fremdverwaltete Grundstücke 
Fehlende Planansätze für Einnahmen und Ausgaben von Grundstücken, die sich im Eigentum der Stadt 
Zittau befinden allerdings von Dritten verwaltet werden, in der Ergebnisrechnung. 

Ablösebeiträge 
Durch nicht abgeschlossene Ablösevereinbarungen fehlen laufende Einnahmen, die zur Finanzierung 
weiterer Maßnahmen im Sanierungsgebiet hätten genutzt werden können. 

Anlagenbuchhaltung Abwasseranlagen 
Es wird empfohlen, die Anlagenbuchhaltung für die Abwasseranlagen mittelfristig vollständig beim 
Amt für Finanzwesen in der Stadt zu führen. Gleichlautender Hinweis wurde auch durch die überörtli-
che Prüfung zur EÖB erteilt. 

 

Prüfungsfeststellungen der örtlichen Prüfung 2015 

Bei der stichprobenartigen Überprüfung der Investitionen wurde festgestellt, dass weder Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen noch Folgekostenberechnungen vorliegen. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist weiter auszubauen, um Risiken zu minimie-
ren und Mängel auszuschließen. Eine Kontierungsrichtlinie soll erstellt werden. 

Eine Kosten- und Leistungsrechnung als internes Steuerungsinstrument existiert noch nicht. 

In der Finanzrechnung fehlt die nachrichtliche Angabe der verfügbaren Mittel, deren Auszahlung nicht 
gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden ist. 

Vollständige Erfassung der Grundstücke, die zum Verkauf vorgesehen sind, im Umlaufvermögen (z. B. 
Gewerbegebiet Weinau) 

 


